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eintretende starke Konzentration des Gases, das
sich dort nicht ausbreiten und verflüchtigen kann,
die Atmung in der Gasmaske verunmöglichen, weil
der nötige Sauerstoff der Luft fehlt. Zweitens ist
die Atmung in der Gasmaske immer mit einer
körperlichen Anstrengung verbunden, die auf die
Dauer nicht erti agen werden kann, besonders nicht
von untrainierten Leuten, aus denen die
Zivilbevölkerung hauptsächlich zusammengesetzt ist.
Man stelle sich nur vor, wie sich Kinder und alte
Leute im gegebenen Fall verhalten würden! Und
alle diejenigen, die in diesem Augenblicke gerade
unter einem Schnupfen leiden!

Aber es gibt auch stichhaltige Gründe für die
Notwendigkeit des gasdichten Abschlusses der
Schutzräume, wenn wir sogar die beiden angeführten

Gegengründe als richtig gelten lassen wollten.
Es sei zunächst darauf hinzuweisen, dass neben
den in Gasbomben abgeworfenen oder aus
Flugzeugen abgeregneten giftigen Kampfstoffen es bei
der Explosion von Geschossen aller Art zur
Entwicklung von gefährlichen Gasen kommt, die eine
weitere Umgebung des Ortes der Katastrophe für
längere Zeit gefährdet und in undicht geschlossene,
tief gelegene Räume, wie es die Schutzkeller im
allgemeinen sind, eindringen können. Es ist da
besonders ein ausserordentlich giftiges und in
geringen Quantitäten tödlich wirkendes Gas, das
hiebei in Frage kommt: das Kohlenmonoxyd, das
durch keinen gebräuchlichen Gasfilter
zurückgehalten werden kann.

Dasselbe Gas entsteht auch, wenn in Gebäuden,
die beheizt sind, die Kamine durch Fernwirkung
von Explosionen einstürzen und dadurch der Abzug

der Heizungsgase veihindert wird. Das
Kohlenmonoxyd wird sich in den untern Räumen des
Hauses ausbreiten; es ist geruchlos und wird nicht
bemerkt und verursacht den plötzlichen Tod der

Insassen des nicht abgedichteten Schutzraumes.
Aehnliches passiert beim Eindringen von Leuchtgas

aus geborstenen Gasleitungen in den
Luftschutzraum.

Bei Bränden in der Umgebung des Hauses mit
dem Luftschutzkeller — und mit zahlreichen
Brandherden muss bei Luftangriffen gerechnet
wei den — werden sich Rauchschwaden in undichte
Keller hineinziehen und die Insassen mit dem
Erstickungstod bedrohen oder zur Flucht zwingen.
Also auch aus diesem Grunde sind gut abgedichtete
Schutzräume notwendig.

Als Illustration zu unseren Ausführungen
möchten wir die Schilderung einer bekannten
Rotkreuzschwester, welche sich während des
Weltkrieges in den von den Deutschen fortwährend
angegriffenen Gebieten Belgiens aufhielt, hinzufügen.

Als besondere Tatsache erwähnt sie, dass
nach Bombardementen, bei denen auch Gasbomben
verwendet wurden, bei der Zivilbevölkerung mehr
Opfer an Rauchgas- und Leuchtgasvergiftungen
und im Winter ganz besonders viele Kohlen-
monoxydvergiftete in den Spitälern eingeliefert
wurden als Opfer der Kampfstoffe.

Zum Schluss sei noch gesagt, dass die Herstellung

der gegen Gase abgedichteten Schutzräume
im Verhältnis zu den Gesamtkoslen des Schutzraumes

in den meisten Fällen keine ausschlaggebende

Rolle spielt. Man hat es auch oft in der
Hand, den auszubauenden Raum im Hause so zu
wählen, dass die Gasabdichtung keine grossen
Schwierigkeiten bietet.

In einem weiteren Artikel ist es uns vielleicht
möglich, auf die Art der Ausführung von
Gasabdichtungen zurückzukommen, ein Gebiet, das

nur allzuoft, auch von im Schutzraumbau viel
tätigen Unternehmern und Handwerkern, wenig
beherrscht oder vernachlässigt wird.

Mitteilungen aus der Industrie

Freistehende Schutzräume

Kann ein Schutzraum aus irgendeinem Grunde
nicht in einen bestehenden Keller eingebaut werden,

so tritt an dessen Stelle der freistehende
Schutzraum. Diese Bauart lehnt sich an englische
Typen an, wurde jedoch für unsere Verhältnisse
vollständig neu gestallet. Spezielle Sorgfalt wurde
auf den Splitterschutz des Eingangs gelegt, welcher
nicht wie bei den englischen und belgischen Typen
einen nach hinten abgeschlossenen Gang bildet,
sondern durchgehend ist. Es ist dies von grosser
Bedeutung, da sich in den abgeschlossenen
Vertiefungen der Luftdruck staut und damit die Türe
sowie die Decke einzudrücken vermag. Bei dieser
Ausführung wird zum erstenmal in der Schweiz
der armierte Backsteinbau verwendet. Die
Vertikaleisen werden in der Bodenplatte verankert,

gehen durch die Kreuzfugen und sind in der
Betondecke wiederum gefasst, Horizontal- und
Schubarmierung sind in den Horizontalfugen
placiert. Diese Anordnung entspricht der Raumarmierung,

wie sie im Betonbau üblich ist. Die Mauer
wird im Block- oder Kreuzverband gemauert.
Durch die Verbindung der Armierungen von
Boden, Wänden und Decken bilden diese Schutzräume

eine monolithische Einheit.
Um diese Räume möglichst wirtschaftlich zu

konstruieren, werden sie mit einer künstlichen
Belüftungsanlage ausgestattet. Diese wird an der
Schmalwand auf einer für die Bedienung angenehmen

Höhe placiert. Durch diese Ausführungsart
kann man den Platzbedarf auf 0,80 m2 und den
Rauminhalt auf 1 ms pro Person reduzieren. Da-
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durch ist der umbaute Raum stark ausgenützt und
trotz den zusätzlichen Kosten für die Belüftungs-
anlage ist der gesamte Erstellungspreis bedeutend
geringer als bei Räumen mit natürlicher Belüftung.

In Verbindung mit den Militärbehörden und
der Eidg. Materialprüfungsanstalt wurden grosse
Sprengversuche durchgeführt, um das prinzipielle
Verhalten dieses Materials festzustellen. Die
Resultate haben alle Erwartungen übertroffen und
bewiesen, dass Backsteinkonstruktionen den
Splitterwirkungen einen ausserordentlichen Widerstand

entgegensetzen.
Die Vorschriften für diese Schutzräume lauten:

1. Wände.
Alle durch Splitter oder durch den Luftstoss

erreichbaren Mauern sind in armiertem
Backsteinmauerwerk von 38 cm Stärke auszuführen.

Innere Vertikalarmierung: alle 13 cm 1012 mm
(4 Eisen bei der Wanddecke 0 8 mm).

Aeussere Vertikalarmierung: alle 26 cm 1 0
8 mm.

Horizontalarmierung: 3 0 5 mm (10 5 mm in
Mitte und 2 0 5 mm in 4 cm Abstand von
Mauerflächen).

Bügel in Horizontalfugen: in jeder zweiten
Fuge 5 0 5 mm/ml.

Zwischenwände sind in einer Stärke von 25 cm
bewehrt in der Mittelfuge durch Vertikalarmierung

5 0 10 mm/ml und einer Horizontalbewehrung

von 2 0 5 mm auszuführen.
Die Wände in 38-cm-Mauerwerk werden als

gasdicht angesehen. Gleichwohl wird das Anbringen

eines Verputzes zur Erhöhung der Gassicherheit

empfohlen. Durch Einlegen eines Rabitzge-
flechtes wird das Abspringen von Mauerstücken
beim Beaufschlagen durch grössere Splitter
vermieden.

2. Decke.

Die Eisenbetondecke ist in einer Stärke von
16 cm auszuführen. Sie hat den Schutzraum gegen
den Durchschlag von Bombensplittern, Trümmern

aus dem Explosionsherd und Brandbomben
zu sichern.

Kreuzweise Bewehrung: unten 5 0 10 mm/ml,
oben 2,5 0 10 mm/ml.

Die Bewehrung der Wände ist in der
Eisenbeton-Deckplatte und in der Fundamentplatte zu
verankern, um einmal ein Zusammenwirken
zwischen Wand und Deckplatte bzw. Fundamentplatte,

dann aber auch ein Abheben der erstem
infolge Wirkung des Explosionsdruckes auf die
Dachauskragung zu verhindern. Die Eisenbetondecke

kann auch für Schutzräume innerhalb der
Gefahrenzone durch 25 cm starke Kappengewölbe
mit Ueberbeton von 7—10 cm ersetzt werden.
(Siehe Abschnitt A.)

Um eine Gefährdung durch Absplittern der
Betondecke beim Aufschlag von Bombensplittern,
Brandbomben zu verhindern, ferner die Schwitz-
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wasserbildung an der Decke zu mildern, wird die
Deckenschalung aus Holzbrettern von 4 cm Stärke •

durch Schlaudern mit der Betondecke fest
verbunden. Durch das Aufsetzen eines Ziegeldaches
kann ein wärmeisolierender Hohlraum geschaffen
werden, wodurch die Kondenswasserbildung im
Winter und die Hitzezustrahlung im Sommer
weiter vermindert werden. Gleichzeitig wird eine

Tarnung der Schutzräume als Gartenhaus usw.
erreicht.

3. Die Fundamentplatte
ist entsprechend den Fundamentpressungen zu
bemessen (zulässigeEisenspannung o 1500kg/cm2).

4. Splitterwehren.
Die Türen sind durch 38 cm starke, bewehrte

Mauern gegen Splitter usw. zu schützen. Die Türe
ist durch ein Verlängern der Mauer (eventuell
durch Winkel) der Einwirkung der Splitter usw.
zu entziehen; auch werden Trümmer aus
Explosionsherden dadurch dem Raum vor der Türe
ferngehalten (Winkel 30 », Abschnitt A, 5).

5. Der Notausstieg
ist durch Einsetzen von Mauerwerk mit Blindfugen,

das leicht herausgeschlagen werden kann,
zu schützen. Die beidseitigen Deckplatten sind
mindestens 8 mm starke Stahlbleche.

6. Die Türrahmen
sind in Eisenbeton auszuführen (s. Abschnitt A).

Um eine Ausführung des freistehenden Schutzraumes

auch innerhalb des Trümmerbereiches von
Hochbauten zu ermöglichen, wurde ein spezielles
Gewölbedach konstruiert. Bei diesem wird über
dem Backsteinbogen eine armierte Betonschicht
aufgebracht, die ein Ausblasen des Gewölbes
durch Luftdruck verhindert. Die beiden
Längsgesimse sind stark ausgebildet, um einmal die
Schubkräfte des Bogens aufzunehmen, sodann um
die Wände gegen Ausbiegung zu sichern. Die
gewöhnlichen Typen sind mit einer Betonplattendecke

von .16 cm versehen, welche den Schutzraum

gegen Durchschlag von Trümmern aus dem

Explosionsherd und Brandbomben sichert.
Die Dichtung sowohl des Gewölbedaches wie

des Plattendaches wird durch einen Isolieranstrich
direkt auf den Beton erreicht. Durch das
Aufsetzen eines Ziegeldaches kann ein wärmeisolierender

Hohlraum geschaffen werden, wodurch die
Kondenswasserbildung im Winter und die Hitze^
ausstrahlung im Sommer weiter verhindert werden.

Die vom Schweiz. Zieglersekretariat in Zürich
verfasste Broschüre «Der Schutzraumbau aus
Backstein» gibt sowohl über Konstruktions- wie
Berechnungsart den notwendigen Aufschluss.
Ausserdem stehen in der Arbeitsgemeinschaft
jedem Interessenten Fachleute mit unentgeltlicher
Beratung zur Verfügung.

Schweiz. Zieglersekretariat,
Arbeitsgemeinschaft für Luftschutzbauten, Zürich.
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Querschnitt mit Ansicht gegen Notausgang und
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Freistehender Schutzraum. Grundriss.
Einfacher Typ mit eingezeichneter Armierung.

Le Comité international de Ia Croix-Rouge

Der Revue Internationale de la Croix-Rouge
22 (1940), 599/600 (Nr. 260, août 1940) entnehmen
wir folgende Ausführung:

Port du brassard par le personnel de la défense
aérienne passive (D. A. P.).

On a consulté le Comité international de la
Croix-Rouge pour savoir si le brassard blanc à

croix rouge prévu par la Convention de Genève

(art. 21) pouvait être porté par le personnel de la
D. A. P. Nous avons répondu en substance comme
suit:

Le brassard doit être traité absolument comme
le signe distinctif à arborer sur le matériel et les
établissements protégés par la convention. Il y a
entre les deux parallélisme complet. Or, n'est
admis à la protection prévue par la convention, en
vertu de l'art. 9, que le personnel exclusivement
affecté à l'enlèvement, au transport et au traitement

des blessés et les malades. Le personnel
sanitaire volontaire, officiellement admis et incorporé

dans le service de santé, n'est immunisé
également que s'il est employé aux mêmes fonc¬

tions que le personnel sanitaire officiel, c'est-à-
dire s'il est exclusivement affecté au soin des
blessés. L'immunité est attachée aux fonctions.
Les demi-sanitaires, c'est-à-dire ceux qui ne sont
affectés aux soins des blessés que par intermittence

n'ont pas droit au brassard (art. 21 et 9,
al. 2).*) Il y a donc une distinction à faire entre le
personnel ordinaire de la D. A. P. et le personnel
de la D. A. P. qui né remplirait qu'un service
sanitaire.

La D. A. P. comme telle n'est pas au bénéfice de
la Convention de Genève. Il s'agit d'une mesure
de défense comme son nom l'indique, et la Convention

de Genève n'a pas une fonction préventive,
mais exclusivement réparatrice: elle ne joue que
pour le secours des victimes déjà faites, et non pas
pour empêcher qu'il y ait des blessés et des

malades.
En revanche, tout personnel sanitaire exclusivement

affecté au soin des blessés jouit de l'immunité
de la convention, quelle que soit la catégorie des

746.
*) Revue Internationale de la Croix-Rouge 17 (1935),
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